
Auszug aus dem Niedersächsischen Hochschulgesetz (NHG) i.d.F. August 2010 

§ 26 
Berufung von Professorinnen und Professoren  

(1) 1Professuren sind öffentlich auszuschreiben. 2Von einer Ausschreibung kann 
abgesehen werden, wenn  

1.  

a) eine Juniorprofessorin oder ein Juniorprofessor oder  
b) die Leiterin oder der Leiter einer Nachwuchsgruppe, die oder der ihre oder seine 

Funktion nach externer Begutachtung erhalten hat,  

2. auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in einem 
unbefristeten Beschäftigtenverhältnis berufen werden soll,  

3. eine Professorin oder ein Professor auf Zeit auf derselben Professur auf Dauer 
berufen werden soll,  

4. dies erforderlich ist, um eine Professorin oder einen Professor der Hochschule, die 
oder der ein Berufungsangebot von einer anderen Hochschule oder ein anderes 
Beschäftigungsangebot erhalten hat, durch das Angebot einer höherwertigen 
Professorenstelle an der Hochschule zu halten,  

5. eine Professur aus einem hochschulübergreifenden Förderprogramm finanziert 
wird, dessen Vergabebestimmungen eine Ausschreibung oder ein 
Bewerbungsverfahren und ein Auswahlverfahren mit externer Begutachtung 
vorsehen, oder  

6. für die Professur eine in besonderer Weise qualifizierte Persönlichkeit gewonnen 
werden soll, an der die Hochschule zur Verbesserung ihrer Qualität und zur 
Stärkung ihres Profils ein besonderes Interesse hat.  

3Die Entscheidung über das Absehen von einer Ausschreibung trifft die nach § 48 Abs. 2 
oder § 58 Abs. 2 für die Berufung von Professorinnen und Professoren zuständige Stelle 
auf Vorschlag der Hochschule. 4Für die Fälle, in denen von der Ausschreibung abgesehen 
wird, kann die Hochschule das Berufungsverfahren durch Ordnung abweichend von 
Absatz 2 Sätze 2 bis 6 und Absatz 5 Sätze 1 bis 4 regeln. 

(2) 1Der Fakultätsrat ist zuständig für die Erstellung des Berufungsvorschlags. 2Er richtet 
zu dessen Vorbereitung im Einvernehmen mit dem Präsidium eine Berufungskommission 
ein, die nach Gruppen (§ 16 Abs. 2 Satz 4) zusammenzusetzen ist. 3Die Mitwirkung 
externer Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ist zu gewährleisten. 4Mitglieder der 
MTV-Gruppe haben in der Berufungskommission kein Stimmrecht. 5Mindestens 40 vom 
Hundert der stimmberechtigten Mitglieder sollen Frauen sein und die Hälfte davon soll 
der Hochschullehrergruppe angehören; Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der 
Gleichstellungsbeauftragten. 6Die Berufungskommission gibt gegenüber dem 
Fakultätsrat eine Empfehlung ab. 7Der Fakultätsrat beschließt den Berufungsvorschlag 
und legt ihn über den Senat, der dazu Stellung nimmt und ihn einmal zurückverweisen 
kann, mit einer Stellungnahme der Gleichstellungsbeauftragten dem Präsidium vor. 8Der 
Berufungsvorschlag soll vom Präsidium zurückverwiesen werden, wenn die 
Gleichstellungsbeauftragte eine Verletzung des Gleichstellungsauftrags geltend macht; § 
42 Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend. 9Das Präsidium entscheidet über den 
Berufungsvorschlag und legt ihn dem Fachministerium oder dem Stiftungsrat mit der 
Stellungnahme des Senats zur Entscheidung vor. 
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(3) 1Wenn eine Fakultät aus Gründen der Hochschulentwicklung oder zur 
Qualitätssicherung insgesamt oder in einem wesentlichen Teil grundlegend neu 
strukturiert werden soll, so kann das Präsidium nach Anhörung des Senats und im 
Einvernehmen mit dem Fachministerium oder dem Stiftungsrat beschließen, dass hierfür 
die Berufungskommission abweichend von Absatz 2 ausschließlich mit externen 
Professorinnen und Professoren sowie mit gleichermaßen geeigneten Personen besetzt 
werden kann. 2In einem solchen Fall gehört der Berufungskommission im Übrigen je eine 
Vertreterin oder ein Vertreter der Mitarbeiter- und Studierendengruppe als nicht 
stimmberechtigtes Mitglied an. 3Die Berufungskommission gibt gegenüber dem 
Präsidium eine Empfehlung ab, zu der der Fakultätsrat, der Senat und die 
Gleichstellungsbeauftragte Stellung nehmen. 4Absatz 2 Sätze 8 und 9 gilt entsprechend. 

(4) 1Bei der Besetzung von Professorenstellen in profilbildenden Bereichen der 
Hochschule kann das Präsidium im Einvernehmen mit dem Senat und dem Fakultätsrat 
beschließen, dass die Berufungskommission abweichend von Absatz 2 Satz 2 
ausschließlich mit Professorinnen und Professoren sowie mit gleichermaßen geeigneten 
Personen besetzt werden kann. 2Das Nähere regelt eine Ordnung, die der Genehmigung 
bedarf. 

(5) 1Der Berufungsvorschlag soll drei Personen umfassen, ihre persönliche Eignung und 
fachliche Leistung besonders in der Lehre eingehend und vergleichend würdigen und die 
gewählte Reihenfolge begründen. 2Über die Leistungen in Wissenschaft oder Kunst 
einschließlich der Lehre sind Gutachten auswärtiger sachverständiger Personen 
einzuholen, die in der Regel vergleichend zu den in die engere Wahl gezogenen 
Bewerbern Stellung nehmen sollen. 3Auf Gutachten im Sinne des Satzes 2 kann 
verzichtet werden, wenn der Berufungskommission mindestens drei externe Mitglieder 
angehört haben. 4Personen, die sich nicht beworben haben, können mit ihrem 
Einverständnis berücksichtigt werden. 5Bei einer Berufung auf eine Professur können 
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren der eigenen Hochschule nur dann 
berücksichtigt werden, wenn sie nach der Promotion die Hochschule gewechselt hatten 
oder mindestens zwei Jahre außerhalb der berufenden Hochschule wissenschaftlich tätig 
waren. 6Bei der Berufung auf eine Professur können sonstige Mitglieder der eigenen 
Hochschule nur bei besserer Eignung als andere Bewerberinnen und Bewerber und bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des Satzes 5 berücksichtigt werden.  

(6) Professorinnen und Professoren werden auf Vorschlag der Hochschule nach § 48 
Abs. 2 oder § 58 Abs. 2 berufen.  

(7) 1Das Präsidium kann ohne Durchführung eines Berufungsverfahrens eine geeignete 
Person beauftragen, eine Professur übergangsweise in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis eigener Art zu verwalten. 2Die §§ 33 bis 37, 42, 44 bis 48, 50 und 52 
BeamtStG, die §§ 10, 46, 49 bis 55, 58 bis 60, 62, 65 bis 69, 80 bis 95 und 104 NBG, 
die Vorschriften des Beamtenversorgungsgesetzes über die Versorgung der 
Ehrenbeamten sowie die für Professorinnen und Professoren im Beamtenverhältnis 
geltenden Vorschriften dieses Gesetzes sind entsprechend anzuwenden. 3§ 27 Abs. 7 ist 
nicht anzuwenden. 

(8) Die Hochschulen können zur Besetzung von Professuren gemeinsame 
Berufungsverfahren mit wissenschaftlichen Einrichtungen, die keiner Hochschule 
zugehören, durchführen; das Nähere regelt die Grundordnung unter Beachtung der 
Absätze 2 und 3. 

http://www.schure.de/22210/nhg.htm#p24 



Auszug aus dem Niedersächsischen Hochschulgesetz (NHG) i.d.F. August 2010 

§ 27 
Sonderregelungen für Professorinnen und Professoren  

(1) 1Auf Professorinnen und Professoren im Beamtenverhältnis finden die Bestimmungen 
über die Probezeit, die Laufbahnen, die Altersteilzeit und den einstweiligen Ruhestand 
sowie über die Arbeitszeit mit Ausnahme der Vorschriften über Teilzeitbeschäftigung 
keine Anwendung. 2Das Präsidium kann eine regelmäßige oder planmäßige 
Anwesenheit anordnen.  

(2) 1Zur Professorin oder zum Professor im Beamtenverhältnis darf erstmals nur ernannt 
werden, wer das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 2Das Höchstalter nach Satz 1 
erhöht sich um Zeiten, in denen ein minderjähriges, in der häuslichen Gemeinschaft 
lebendes Kind betreut worden ist, höchstens jedoch um drei Jahre. 3Satz 1 gilt nicht für 
Personen, die sich zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ernennung in einem 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder als unmittelbare oder mittelbare niedersächsische 
Landesbeamte in einem Beamtenverhältnis auf Zeit befinden. 4Professorinnen und 
Professoren erreichen die Altersgrenze abweichend von § 35 Satz 2 NBG mit der 
Vollendung des 68. Lebensjahres.  

(3) 1Professorinnen und Professoren können ohne ihre Zustimmung an eine andere 
Hochschule abgeordnet oder versetzt werden, wenn die Hochschule, an der die 
betreffende Person tätig ist, aufgelöst oder mit einer anderen Hochschule 
zusammengeschlossen wird. 2Der Abordnung oder Versetzung nach Satz 1 steht es nicht 
entgegen, wenn die aufnehmende Hochschule von einem anderen Dienstherrn im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes getragen wird. 3Die Sätze 1 und 2 gelten bei der 
Zusammenlegung von Organisationseinheiten derselben oder mehrerer Hochschulen 
entsprechend. 4Professorinnen und Professoren können ohne ihre Zustimmung innerhalb 
der Hochschule umgesetzt werden, wenn ein Studiengang oder die 
Organisationseinheit, in der sie tätig sind, im Rahmen der Entwicklungsplanung der 
Hochschule geschlossen, in seiner Kapazität reduziert oder wesentlich geändert wird. 
5Die Abordnung von Professorinnen und Professoren ist ohne ihre Zustimmung ferner 
zulässig zur Erfüllung von Lehraufgaben an einer anderen Hochschule aufgrund einer 
Kooperationsvereinbarung, auch wenn diese Hochschule von einem anderen 
Dienstherrn getragen wird. 6In Arbeitsverträge mit Professorinnen und Professoren im 
Angestelltenverhältnis sind den Sätzen 1 und 2 entsprechende Regelungen 
aufzunehmen. 

(4) 1Im Beamtenverhältnis beschäftigte Professorinnen und Professoren mit ärztlichen, 
zahnärztlichen oder tierärztlichen Aufgaben können für die Dauer ihrer Tätigkeit im 
Dienst des Trägers ihrer Hochschule unter Wegfall der Bezüge in ein außertarifliches 
Angestelltenverhältnis beurlaubt werden. 2Satz 1 gilt entsprechend für beamtete 
Oberärztinnen und Oberärzte, die keine Professorinnen oder Professoren sind. 

(5) 1Die personellen und sächlichen Mittel, die über die Grundausstattung für Forschung 
und Lehre hinaus im Rahmen von Berufungs- und Bleibeverhandlungen zugesagt 
werden, stehen nach Ablauf von in der Regel fünf Jahren seit der Zusage unter dem 
Vorbehalt einer Überprüfung auf der Grundlage der Ergebnisse der Evaluation, der 
Bestimmungen einer geänderten Zielvereinbarung und einer gegenwärtigen 
Entwicklungsplanung. 2Zusagen können auch wiederholt befristet erteilt werden.  
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(6) 1Die Zusage zusätzlicher Mittel nach Absatz 5 in Berufungs- und 
Bleibevereinbarungen kann mit der Verpflichtung verbunden werden, dass die 
Professorin oder der Professor für eine angemessene, im Einzelnen zu bestimmende Zeit 
an der Hochschule bleiben wird. 2Für den Fall eines von der Professorin oder von dem 
Professor zu vertretenden vorzeitigen Ausscheidens aus der Hochschule kann eine 
vollständige oder teilweise Erstattung der Mittel nach Satz 1 vereinbart werden. 3Die 
Erstattung setzt voraus, dass nach dem Ausscheiden der Professorin oder des Professors 
eine anderweitige Nutzung oder Verwertung dieser Mittel nicht oder nur mit 
wirtschaftlichem Verlust möglich ist. 

(7) 1Der akademische Titel „Professorin“ oder „Professor“ wird mit der Übertragung der 
Dienstaufgaben einer Professur verliehen. 2Wer als Professorin oder Professor unbefristet 
beschäftigt war, darf den Titel auch nach dem Ausscheiden aus der Hochschule 
weiterführen. 3Die mit der Lehrbefugnis verbundenen Rechte bleiben bestehen.  

(8) 1Die Landesregierung kann herausragende Persönlichkeiten, die sich in besonderer 
Weise um Wissenschaft, Technik, Kultur oder Kunst in Niedersachsen verdient gemacht 
haben, auf Vorschlag des Fachministeriums und im Einvernehmen mit der 
Landeshochschulkonferenz den Titel „Professorin ehrenhalber” oder „Professor 
ehrenhalber” verleihen. 2Die Mitgliedschaft in einer Hochschule ist damit nicht 
verbunden. 
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